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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Konstanz über die  
Erhebung von Gebühren für das Gasthörer-Studium und für sonstige  
studienbezogene Dienstleistungen (Verwaltungsgebührensatzung) 

Vom 16. März 2015 

Aufgrund von § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 16 Abs. 2 des Landeshochschulgebührengesetzes 
(LHGebG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1, 56), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 1. April 2014 (GBl. S. 99,167), iVm § 58 Abs. 2 Nr. 6 Landeshochschulgesetz (LHG) 
in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-
zes vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität Konstanz am 4. Februar 
2015 die nachfolgende Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Kon-
stanz über die Erhebung von Gebühren für das Gasthörer-Studium und für sonstige stu-
dienbezogene Dienstleistungen (Verwaltungsgebührensatzung) in der Fassung vom 6. Juli 
2010 (Amtl. Bekm. 30/2010), geändert am 14. März 2013 (Amtl. Bekm. 17/2013), be-
schlossen.  

Der Rektor der Universität Konstanz hat der Änderung der Gebührensatzung gem. § 2 
Abs. 2 Satz 2 Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) am 16. März 2015 zugestimmt. 

Artikel 1 

Die Satzung der Universität Konstanz über die Erhebung von Gebühren für das Gasthörer-
Studium und für sonstige studienbezogene Dienstleistungen (Verwaltungsgebührensat-
zung) in der Fassung vom 6. Juli 2010 (Amtl. Bekm. 30/2010), geändert am 14. März 2013 
(Amtl. Bekm. 17/2013), wird wie folgt geändert:  

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 Durchführung von Eignungsprüfungen 

Für die Durchführung einer Eignungsprüfung für Beruflich Qualifizierte nach § 58 Abs. 2 
Nr. 6 Landeshochschulgesetz wird eine Gebühr von 200 Euro erhoben. Die Gebühr ist bei 
der Anmeldung zur Prüfung fällig.“  

 

Artikel 2 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. Sie gilt für alle Eignungsprüfungen, die 
im Jahr 2015 oder später absolviert werden. 
 

Konstanz, 16. März 2015 
 
gez. 
Prof. Dr. Ulrich Rüdiger 
- Rektor -  
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